
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1941/5/21 4RG60/41,
4RG97/41 - GZ vom OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1941

Norm

EheG §60 Abs2

Rechtssatz

RG 21.5.1941, IV 60/41

Trotz rechtskräftiger Abweisung des Widerklagebegehrens im Scheidungsstreit kann der Widerkläger die in der

Widerklage enthaltenen Scheidungsgründe zu seiner Verteidigung gegen den Schuldantrag des Klägers und

Widerbeklagten verwenden.
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